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Gesuch

Zulassungsstelle
PSM

Bewilligung

Sicht von aussen

Zulassung von 
PSM in der CH 
(Wirkstoffe + Produkte)

Sicht von innen:

- viele Schlaufen 
- hohe Komplexität
- rechtliche Heraus-

forderungen

https//www.blv.admin.ch
 Zulassung Pflanzen-

schutzmittel
 Zulassungsverfahren
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Quelle:
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•

Totalrevision der Pflanzenschutzmittelverordnung und 
Gebührenänderung

— Die Pflanzenschutzmittelverordnung (PSMV) wird zurzeit total revidiert.
— SOV hat Stellungnahme abgegeben (Frist 29.03.2024)
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•

Vernehmlassung Pa.Iv. «Modernen Pflanzenschutz in der 
Schweiz ermöglichen» (22.441, Motion Bregy)
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•

Vernehmlassung Pa.Iv. «Modernen Pflanzenschutz in der 
Schweiz ermöglichen» (22.441, Motion Bregy)

Der SOV lehnt ab:
— dass der Bundesrat vorsehen kann, dass für Wirkstoffe, die nach Absatz 1 als in 

der Schweiz genehmigt gelten, von der EU abweichende Vorschriften gelten, 
wenn der Schutz von Mensch, Tier oder Umwelt dies erfordert.

— dass der Bundesrat vorsehen kann, dass Produkte, die in der EU genehmigt 
sind, in der Schweiz nicht genehmigt sind, soweit der Schutz von Mensch, Tier 
oder Umwelt dies erfordert.

— dass die hiesigen Behörden eine erneute Beurteilung vornehmen und 
Einschränkungen verfügen.
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Änderungen von Anhang 1 PSMV 01.01.2025
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Zorro*
Movento*
*Über die Streichung der beiden Wirkstoffe Spinetoram und Spirotetramat
wird zu einem späteren Zeitpunkt befunden.
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Bundesverwaltungsgericht / gezielte Überprüfung
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•

Anträge/Entscheide Pflaumenwickler für Saison 2024
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Wirkstoff / PSM Begründung BLV
Spinetoram / Zorro 27.05.2024

 Exirel
21.05.2024; Die vorliegenden Informationen zu Cyantraniliprol weisen darauf 
hin, dass keine sichere Anwendung möglich ist. Aus diesem Grund kann 
keine Notfallzulassung für Produkte mit diesem Wirkstoff erteilt werden.

Fenoxycarb

21.06.2024; Fenoxycarb ist in der Schweiz seit 2021 nicht mehr genehmigt 
und wurde bereits 2014 für Anwendungen im Freiland wegen zu hohen 
Risiken für Gewässerorganismen zurückgezogen. Mit diesem Hintergrund 
kann keine Notfallzulassung erteilt werden.

Coragen
30.05.2024; Die Voraussetzung für eine Notfallzulassung für 
Pflanzenschutzmitteln mit anderen Wirkstoffen ist nicht erfüllt.

Spinetoram / Zorro
Emamectinbenzoat

27.05.2024

 Exirel 21.05.2024; siehe Pflaumenwickler in Anlagen

Fenoxycarb 21.06.2024; siehe Pflaumenwickler in Anlagen

 Coragen 30.05.2024; siehe Pflaumenwickler in Anlagen
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•

Anträge Notfallzulassungen
Pflaumenwickler für Saison 2025 an BLV

Spinetoram (Zorro)
Zwetschgen/Pflaumen in Anlagen und bei Hoch- und Halbstammbäumen; 
gem. Allgemeinverfügung vom 27. Mai 2024
max. 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr

Emamectinbenzoat (Affirm, Affirm Profi, Atac, Rapid)
Zwetschgen/Pflaumen bei Hoch- und Halbstammbäumen;
gem. Allgemeinverfügung vom 27. Mai 2024
 1 Behandlungen pro Parzelle und Jahr in Hoch- und Halbstammkulturen.
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